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3.  Zuwendungsempfänger 
 
1Zuwendungsempfängerin ist grundsätzlich die Gemeinde. 2Sie kann die Städtebauförderungsmittel 
zusammen mit ihrem Eigenanteil an Dritte weiterreichen. 3Ausnahmsweise können mit Zustimmung des 
Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr gemeindliche Zweckverbände oder (inter-) kommunale 
Arbeitsgemeinschaften Zuwendungsempfänger sein.


